
ayl Rahner SJ
Bufandacht un Einzelbeichte

Anmerkungen ZU römischen Erlaß über das Bußsakrament

Die Glaubenskongregation in Rom hat dem Junı 1977 „Pastorale Normen“
über dıe sakramentale Absolution erlassen für den Fall, da{ß diese mehreren INm:
nach einer 19880858 allgemeinen Anklage ohne Einzelbeichte der schweren Sünden erteilt
wiırd. Deutsche Bischöfe haben sıch vorher schon oder auf diesen römischen Erlaß hın
ZUur selben Frage geäiußert und dabel, W 1e€e übrigens der römische Erlafß auch, ZUuUrFr

SOSCNANNTEN „Bußandacht“ Stellung4Mır liegt auch eın Brief des Bischofs
VO  e Münster, Heınrich Tenhumberg, VOTr, der sıch in cschr harter Weıise pastoral-
theologische Ansıchten des „Freckenhorster reises“ wendet, denen auch dıie Me1-
NUNg gehört, diese Bufßandacht habe sakramentalen Charakter. Natürlich oibt auch
schon SeIt IN eıt on viele AÄußerungen diesem Fragekomplex, der auch
1n den Verhandlungen der deutschen Synode 1n Würzburg angeklungen 1St. och kann
diese Liıteratur hıer nıcht aufgearbeitet werden. Unter Absehung VO gelehrter un
tachwissenschafJl;ch dokumentierter Theologie se1 MIr aber hier erlaubt, m1t Respekt
VOT kirchenamtlichen Erklärungen, aber auch in aller unbefangenen Oftenheit ein1ıges

diesem IThema n Dies scheint MIr erlaubt un nützlıch se1ın, weıl durch
e1ın höflich respektvolles Schweigen 1n der Oftentlichkeirt des gedruckten Wortes die
Diskussion nıcht aufhört, sondern NUur 1n iıne Art pastoralen Magquıs abwandert. Da
adurch dann der Sache der Kirche, iıhres Lehramts, des Glaubens und eiıner wırklich
verantwortbaren Pastoral nıcht gedient ISt, wırd ohl selbstverständlich se1n. Es 1St
verständlich, WEeNnNn sıch die tolgenden Überlegungen VOTr allem miıt dem SCHNANNTEN
Öömischen Erlaß befassen, weıl 1im gegenwärtigen Augenblick der Dıiskussion bischöf-
liıche Stellungnahmen und Reaktionen sıch verständlicherweise ımmer auf diesen röm1-
schen Erlaß zurückbeziehen werden. Es 1St natürlich hier keine allseitige Würdigung
dieses Erlasses beabsichtigt. Es werden LUr einige Beobachtungen diesem Erlaß
vorgetragen, dıe beim augenblicklichen Stand der Diskussion besonders beachtlich seiın
scheinen, ohne daß der Anspruch gemacht wiırd, alle Gesichtspunkte für ine solche
Diskussion namhaft gemacht haben

Was Sagt zunächst dieser Erlafß, W as seline Hauptpunkte angeht? Es wiırd zunächst
die Lehre des Irıenter Konzıils eingeschärft, dafß „PECCATAa mortaljia“ 1m Normalfall,

Wenn keine physische oder moralische Unmöglichkeit VO dieser Pflicht entschul-
digt, nach göttlıchem Gebort (also nıcht blofß durch ıne Verfügung der Kırche allein,
dıe abgeändert werden kann) durch 1ne sakramentale Eınzelbeichte, W1€e bisher, getilgt
werden mussen und somıt für die normalen Fälle ine gemeinsame Bußandacht ZUur
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Tilgung schwerer Sünden (ım Sınn der „DECCaTa mortalia“ 1im Streng theologischen Sınn
des Wortes) nıcht in Frage kommt. Es wiıird dann erklärt, dafß ine gemeinsame bso-
lution nach eıner blofß allgemeinen Anklage den sonstigen Voraussetzungen
eue un: Wıille ZuUur Genugtuung) möglıch 1St ohne Einzelbeichte, WENnNn ıne physische
oder moralische Unmöglichkeit ZALUT: sakramentalen Einzelbeichte (wegen Zeitmangel,
der Zahl der MI1tTt Recht die sakramentale Absolution wünschenden Pönıtenten, SCH
Mangel genügend zahlreichen Beichtvätern USW.) vorliegt. Eın solcher Fall kann
nıcht NUuUr be] Todesgefahr, sondern auch in anderen Fällen vorliegen, in denen relatıv
ZAHT Zahl der Pönıtenten ine genügende Anzahl VO  - Beichtvätern nicht gegeben 1St;

ın eıner ANSCHMICSSCHEN eıit die Einzelbeichte al dieser Pönıtenten hören, diese
aber ohne allgemeıne Absolution ohne hre Schuld auf die sakramentale Absolution
oder den Eucharistieempfang lange verzichten muüßten. Dieser Fall wırd VOT allem
für Missionsländer, aber auch anderswo als möglıch erklärt; se1l aber bei einem blofß
großen „Beichtkonkurs“ VOT einem Festtag oder be] eiıner Wallfahrt noch nıcht gegeben.
Es folgen dann 1n dem Erla{fß weıtere aut dieser Grunderklärung basierende Einzel-
anweısungen pastoraler und rechtlicher Art für Bischöfe und Priester, auf dıe hıer nıcht
weıter eingegangen werden MU: In Nr wırd dann erklärt, die Bußandachten seıen
WAar als Vorbereitung einer ruchtbaren Einzelbeichte und ZUT Lebensbesserung sehr
nützlıch: musse aber ermieden werden, dafß solche Bufßandachten mi1t eıner sakra-
mentalen Beichte und Absolution verwechselt würden. In Nr wırd noch die SORc-
anntfe „Devotionsbeichte“ 1n Schutz SC  IN  9 se1 verhindern, daß die Finzel-
beichte auf Todsünden allein beschränkt werde. In Nr wırd ZESAZT, da{fß sakra-
mentale Absolutionen, die außer den ENANNTEN Sondertällen ohne Einzelbeichte
spendet werden, schwere Mißbräuche darstellen.

W as 1St 1U  - den eingangs schon geENANNTEN Einschränkungen des Themas
diesem Erlafß sagen”? Im OTAaUS möchte iıch betonen, da{fß ıch bei verschiedenen Ge-
legenheıten, bei denen ıch den AT Diskussion stehenden Fragekomplex erührt habe,
immer dıie Interpretation der Glaubenskongregation hinsichtlich der Lehre Trients 1n
dieser Frage VertTeten habe, obwohl 1n MHMENGrET: elit den Theologen darüber
verschiedene Interpretationen 1mM Umlauf und siınd und, W1e ıch wI1issen meıne,
auch in der Glaubenskongregation selbst 1n den etzten Jahren nıcht alle Z weitel
ehlten bezüglıch der Nu  ; hiıer aufrechterhaltenen Interpretation der TIrienter
Erklärung. Insotfern bedeutet für miıch diese Erklärung keine Überraschung; ıch celber
rauche miıch VO  a ıhr nıcht desavoulert oder ZUT: Ordnung gerufen empfinden, und
habe darum nıcht den Verdacht, VO  e} vornherein allergisch reagıeren. Darum aber
sınd meılne Bedenken den römischen Erlaß noch nıcht ausgeraumt, auch WE

diese Bedenken Sal nıcht das TIrıenter Konzıil als solches mi1t seiner Lehre und seiner
Autorität berühren.

Die römische Erklärung charakterisiert sıch cselbst als „Normae Pastorales“. Ich bin
mit allem Respekt gegenüber der Autorität der römischen Kongregatıon der Meınung,
daß dieser Erlafß unzulänglıch iSt, WECNN dem Gesichtspunkt der Ertordernisse
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einer pastoralen Anweılsung beurteilt wiırd, w 1e heute ine solche pastorale Anwelı-
Sung in den 19888  e einmal gegebenen Umständen se1ın müßte. verkenne nıcht einen
gewlssen anerkennenswerten Fortschritt in dieser Erklärung, insofern S1e ıne sakra-
mentale Generalabsolution estimmten Voraussetzungen auch außerhalb der
Todesgefahr ausdrücklich un mit einer gewıssen amtlıchen Verbindlichkeit als mOg-
ıch erklärt. gestehe auch, dafß ıch darüber verwundert bın, daß die deutschen Bı-
schöfe rasch un unnuancıert erklärt haben, für iıhre Gegenden seı1en solche Fiälle
einer sakramentalen Generalabsolution außerhalb der Todesgefahr nıcht gegeben.
überlasse auch den Moralısten und Kasuısten, darüber befinden, ob nıcht auch
ın uUuNseren Gegenden der Fall eintreten könne, dafß eın einzelner Priester nach Nr
des römischen Erlasses 1m OT4aus eıner bischöflichen Genehmigung theologisch und
pastora]l mi1t Recht urteıle, 1n einem konkreten Fall se1 ennoch Recht un Pflicht einer
sakramentalen Generalabsolution außerhalb der Todesgefahr gegeben. Dies afßt sıch
auch darum denken, weiıl innerhalb einer Öösterreichischen Kommıissıon der Bischöfe
für diese rage durchaus mi1t der Möglichkeit eiınes solchen Falles unbefangen gerechnet
wurde. (Man denke LA einen zahlreich besuchten „Einkehrtag“ für Männer, bei
dem konkret mehrere Beichtväter einfach nıcht aufgetrieben werden können, Sıtuation
und Disposition der Teilnehmenden aber ist; dafß 1m Sınn VO Nr des römiıschen
Erlasses ine sakramentale Absolution durchaus wünschenswert wäre.) Wııe ZESAQT,
insofern 1St der römische Erlaß eigentlich fortschrittlicher, als MHMSGEFE Bischöfe se1ın
wollen

„Schwere Sünden“ und Bufßsakrament

ber x1bt auch theologische und pastorale Bedenken den Erlafß selber. Diese
Bedenken hängen CNS miteinander INM! Zunächst einmal fällt auf, daß die Buß-
andacht iın Nr 1L1UT aufgefafßst wırd als ine Vorbereitung eıner fruchtbareren
Einzelbeichte. (Das Set ad vitae emendationem“, das 1m ersten Abschnitt VO  3 Nr
noch als Motıv der Bußandacht gENANNT wırd, 1St doch hier leider oftenbar LLULr

zusätzlich ZU Motıv der besseren Vorbereitung ftür die Einzelbeichte und nıcht als
selbständiges Motiıv der Bußandacht gemeınt, das ine Bußandacht als solche für siıch
legitimiert. Denn [0)88 hätte eben dıe Bußandacht 1in einer pastoralen Erklärung einen
anderen Stellenwert erhalten mussen und hätte nıcht 1Ur aAbwehtend 1m Zusammen-
hang MI1t der rage der Noywendigkeit und Gestaltung der Einzelbeichte behandelt
werden dürten.)

Dies wiırd noch deutlicher durch i1ne Zzweıte Beobachtung. Das N Dekret geht
1in keiner Weiıse auf die pastoral doch fundamentale rage e1ın, WAann denn jene „DECCaTa
mortalia“ wirklich gegeben sınd, tür die die Trienter Lehre VO  > der Notwendigkeit
der sakramentalen Einzelbeichte eingeschärft wiırd. Man kann nıcht agcn, dafß dieses
Fehlen darum schon in einer pastoralen Erklärung gerechtfertigt 1St, die doch die
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heutige Sıtuation berücksichtigen mußßs, weil darüber 1m Trienter Konzıiıl nıchts ZCSAQL
worden ISt. Nıchrt einmal dıie auch für den tradıtionellsten Moraltheologen selbstver-
ständliche Präzision wırd in dem Dekret ausgesprochen, dafß S1C] be] der Pflicht Z
Einzelbeichte als gyöttliches Gebot 1Ur solche „DPECCaTa mortalia“ handelt, die auch
subjektiv un nıcht bloß objektiv solche sınd, und daß die Pflicht eıner Einzelbeichte
für solche Sünden als jedes Jahr tällige pOs1it1ves kırchliches Gebort ISt;, VO dem
natürliıch viel leichter ine sachbegründete „Entschuldigung“ geben kann als für das
positıve göttliche Gebot als solches. ber darüber hinaus: das römische Dekret lehrt
War nicht, aber 1n seıiner anzen Diktion un Gedankenführung stillschweigend
voraus, dafß objektiv und VOT Gott alle jene Sünden objektiv un subjektiv „DECCAaTa
mortalia“ seilen, die 1n der durchschnittlichen Schultheologie der Moralisten und 1n der
landläufigen Praxıs der bisher ZUT. Beıichte Kommenden als solche betrachtet wurden.

Hıer aber 1St eın entschiedener Vorbehalrt anzumelden. Wer eınen solchen Vorbehalt
VOo  a} vornhereıin mehr oder wenıger als 5Symptom e1nes schleichenden Laxısmus 1n der
heutigen Kirche betrachtet, der täuscht sıch und macht sıch in eıner etztlich 1N1VeEeI-

antwortlichen Weise dıe Sache leicht. Die tradıtionelle Moraltheologie der Schule,
dıe dann durch die Beichtväter 1n die Praxıs umgeSETZT wurde, ohne daß dafür wirk-
ıch ine explizite oder implizıte Autorisation vorlag, hat bisher ine fast zahllose
Menge VO  w} moralischen Tatbeständen als „DECCata gravıa“” erklärt, die eintfach nıcht
S1nd. Wer sıch dieses Urteil aut eiınen „Konsens“ der bisherigen Moraltheologen
als theologische Legitimation der Meınung dieser Theologen eruten wollte, dem ware

Sagch, daß VOTL Pıus mM1t demselben ONnsens Vorbedingungen für den häu-
figen Kommunionempfang aufgestellt MN, die dieser Papst verworfen hat:;: dem
waäare ıSCNH, solle einmal dıe Geschichte der katholischen Sexualmoral ernsthaft 741 Gn

Kenntnis nehmen, lernen, W a4s nıcht alles früher autf diesem Gebiet für unmO-

ralısch erklärt wurde, W as auch der orthodoxeste Moraltheologe heute ganz anders
beurteilt.

Es 1St 1ın dieser Hınsıicht eintfach N, daß auch gegenüber den Zeiten eınes
Heıliıgen Altons VO  e Liguor1 iıne Entwicklung gegeben hat, dıe tür das Bewuftsein
auch der Gläubigen und sıttlıch ernsthaften Christen legitim und irreversibel ISt, dabe1
auch Zar nıcht MIt dem wiırklich gylaubensmäßig Verpflichtenden 1n Konflikt kommt.
Weiıl sich bei HNSCLHEeTt Frage letztlich Ja die auch subjektiv schweren Sünden han-
delt, brauchen WIr hıer SAl nıcht subtiıl unterscheiden 7zwischen der „objektiven“
un „subjektiven“ Beurteilung VO  w Sünden, zumal dıese Unterscheidung viel mehr
Problematık ın sıch birgt, als 1n den moraltheologischen Schulbüchern bıs auf die
Jüngste eıit deutlich geworden ISt. Wer wiıird heute 1mM Ernst eınen einzelnen
Akt einer Not-Onanıe elnes Jugendlichen flr 1ne objektiv schwere Sünde und auch
(bei einer durchschnittlichen Alltagsfreiheit) als subjektiv schwere Sünde betrachten,
diıe die ew1ge Verdammnıis verdient und (als eindeutiger Verlust der Rechtfertigungs-
gynade) wirklıch Gegenstand der Verpflichtung ISt, VO  e} der das Irienter Konzıil spricht?
Wer wırd heute noch dezidiert behaupten, dafß auf dem Gebiet der Sexualıtät als
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solcher objektiv NUur ine „mater1a oravıs“ gäbe? Wer wird W1e früher kirchlichen
Vorschriften b1s Lappalien hiınunter leicht den Charakter eıiner schweren Sünde
zuschreiben?

Allgemeiner und grundsätzlicher gESABYT: Wenn WI1r einerseıts wirklich begreifen,
W a4s MI1t der ew1gen Gerechtigkeit eınes unbegreiflichen (sottes VOI1 unendlicher Liebe
gemeıint iSt, WenNnNn WIr anderseıts ML1Lt den Erfahrungen VO subjektiver, individueller
und geselischaftlicher, Bedingtheit, VON auch bej normalen Menschen gegebener Mılıeu-
bedingtheit un -geschädigtheit, VO  = der Begrenztheıit des durchschnittlichen sittlichen
Wertungsvermögens und „usend Ühnlichen Dıngen ehrlich rechnen, dann haben WI1Ir
heute eintach nıcht mehr die Möglichkeit, MIt vielen auch subjektiv schweren Eın-
zelsünden rechnen, w 1e dies die Moraltheologie und dıe Beichtpraxıs bisher an
haben Wenn jemand 38l würde, ıne solche Auffassung untergrabe die Moral und
die Erziehung des ‚ Volkes“, dann 1St N, da{fß dıe taktische Volksmoral
den Christen vermutlich nıcht schlechter ISt: dıe diesen traditionellen Rıgorısmus der
katholische Schulmoral nıcht teiılen, daß eın Prinzıp nıcht darum schon talsch se1ın muß,
weıl be1 den Menschen in eLIw2 erleichternd un befreiend WIr  kt, dafß 11A0  e’ eben
auf iıne andere, aber durchaus mögliche Weıse dafür SOTrSCH musse, dafß auch dann
die Sünde und dıe Sünden CENOMMEN werden, W E1 88308  - s1e nıcht einfach als
„Todsünden“ qualifiziert und qualifizieren kann. Bevor INa  w} den sıcher teilweıse bekla-
SENSWEITLECN Rückgan  5  o iın der Praxıs der Einzelbeichte beklagt, sollte INa  a sıch darüber
Gedanken machen, daß dieser Rückgang wenı1gstens teilweise 1n eınem solchen schon
lange vorbereıiteten, 1aber plötzlich durchbrechenden Umbruch 1n der Beurteilung der
Sünden begründet 1St; in einem Umbruch des kollektiven Bewußtseins 1n der Kırche,
der als solcher bestimmt nıcht rückgängıg gemacht werden R6

Sınn VO  e Bußandachten

Worauft 19888 hier ankommt, 1St dies: wırd 1m heutigen kirchlichen Bewufstsein
eın großes Gebiet VO nehmender, urchaus nıcht bagatellisierender Schuld
geben, die ennoch nıcht den Begrift des „PECCAaLUM grave“ im theologischen
Sınn tällt und somı1t nach der Irıenter Lehre 1n eıner Einzelbeichte csakramental ZC-
tilgt werden mMuUu Wenn INa  a dieses N Gebiet den traditionell theologischen
Begriff des »  ECC  m leve“ subsumieren will, kann dagegen keın unbedingter Fın-
spruch erhoben werden. Man muß sıch dann 1LLUT darüber klar se1n, dafß diıesem
Begrift menschliche Geschehnisse rangıeren, die exıistentiell, sıttlıch un erzieherisch
Zanz verschieden beurteilt werden mussen. Hıer 1St 1U  aD das wahre Gebiet der SORCc-
Nanntien Bufßandacht gelegen. Nıcht als ob davon abzuraten sel, solche menschlich,
sıttlich un auch gesellschaftlich gravierenden Sünden, die aber doch, 1M theologischen
Sınn, wen1gstens einmal subjektiv un vermutliıch weıtgehend auch objektiv keine
„DECCATAa mortalıa“ sind, auch durch ine Einzelbeichte tilgen. Insofern 1STt die bıs-

3267



arl Rahner Sr

herige Praxıs häufiger Einzelberichte durchaus Jegitim, und das römische Dekret
betont 1n Nr mi1t Recht, daß eın durchgängiges Authören der Praxıs der Beichte
auch solcher Süunden zwangsläufig diejenigen diftamieren müßte, dıe wirkliche „PECCATa
mortalıia“ eichten haben und s1e wirklich beichten wollen

ber das andert nıchts daran, daß für das heutige un legıtime Bewufßtsein kırch-
lıcher Christen sehr viele Sünden 1n ıhrem Leben geben kann, die einerseı1ts, theologisch
gesehen, nıcht 7A0 Re Pflichtmaterie der sakramentalen Einzelbeichte gehören, und den-
noch nıcht bagatellisiert werden dürfen, daß INa  - S1e einfach untergehen äßt 1ın der
Menge der kleinen Fehler und menschlichen Unvollkommenheiten, die INa  -} VO

der Terminologie her denken pflegt, WECIINN INan VO  > „DECCaTta levia“, VO  e} „ 1äßli-
chen“ Sünden spricht und sıch dann unwiıllkürlich beim Verständnıiıs dieser Begrifte

Dıingen wI1ie einer Zerstreuung 1mM Gebet, einer armlosen Bosheit 1mM Reden,
einer nıemand schadenden Ausrede uUSW.,. oOrlıentiert. Die durchaus menschliıch und g-
sellschaftlıch erhebliche Schuld, die ennoch S1C]  h und für sich, allein wenı1gstens ın
ihrer subjektiven Zurechenbarkeit, nach ernsthaftem Ermessen nıcht VO Reıich (ottes
ausschließt, 1St der eigentlıche Gegenstand der Bufßandachten, eınes gemeinsamen Be-
kenntnisses, eines Vergebungszuspruchs VO seıten des Vertreters der Kirche Hıer hat
doch die Bußandacht ıhr eigenständıges Wesen, durch das S1e einerseıts mMi1t der sakra-
mentalen Eınzelbeichte, insotern diese wıirklıch Strenge Pflicht gyöttlıchen Rechts SE
Sal nıcht 1n Konflikt kommt, ohne da{fß s1e darum anderseıts ine fromme Belanglosig-
keit wird, die csehr bald wiıieder ZU Absterben verurteilt ware.

Das römische Dekret aber sieht a ll dem vorbel, WEn einerseılts nıcht Nur die
Lehre des Irienter Konzıls als solche aufrechterhält, sondern diese stillschweigend
einfach auf dem Hıntergrund der Schullehre und bisherigen Beichtpraxis sıeht, und
anderseıts die Bußandacht 1L1UT als ıne Vorbereitung aut dıe Einzelbeichte erftert. Das
1ISt aber die Bußandacht eintfach nıcht. Sıe hat ine ıhr nıcht ausschliefßlich, aber doch
grundsätzlıch siınnvoll zukommende Materıe, durch die s1e ıne Selbständigkeit und
einen eigenen Sınn gegenüber der pflichtmäßigen sakramentalen Einzelbeichte hat Da-

helfen keine lehramtlichen Erklärungen, die In  > sıch denken könnte und die
vielleicht VO  e manchen gewünscht werden, dıe bisherige Beichtpraxıis stabili-
sıeren. Solche Erklärungen könnten 1m Höchstfall NUu  a rigoristisch den Umkreis VO  -

objektiv schweren Sünden 2usweıten oder einschärtfen. ehr 1St einfach nıcht möglıch.
Und die anze rage bliebe offen, ob un W 1e der einzelne Christ ın seınem subjek-
tiven Gewissen, un: Wr durchaus oft mi1t Recht, die subjektive Schwere selines Ver-
stoßes die objektive Norm beurteıilt un darum wiederum oft mıiıt Recht 1n
schr vielen Fällen der Meınung Ist, seine Sünde se1 der Diskrepanz mi1t der in
solchen Erklärungen eventuell testgelegten objektiven Norm keine pflichtmäßige Ma-
terje der Einzelbeichte, könne S$1e vielmehr menschlich und christlich sinnvoller in
einer Bußandacht bewältigen. Das römische Dekret kann 1n seiner zentralen Aussage
als durchaus richtig anerkannt werden, und INa  . kann doch den Eindruck haben,
rede der Sache vorbei, auf dıe heute theologisch un pastoral eigentlich ankommt.
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Diesen auch beji anderen römischen Erlassen beobachtbaren Fehler sollten aber die
deutschen Bıschöfe nıcht auch begehen. Sıe haben doch bei ihrer Bischofskonferenz
sowohl ıne dogmatische W 1e ıne pastoraltheologische Kommuissıon VO  - Sachverstän-
digen. Mır 1St aber nıcht bekannt, da{fß die theologische Kommiuissıon schon einmal
mı1t dieser Sanzen Frage befaßt worden ware, SCHNAUSO wen1g, W 1€e die Internationale
Theologische Kommissıon 1ın Rom die Möglichkeit hatte, bei der Abfassung dieses rO-  a
mischen Dekrets beratend mitzuwirken.

Sakramentaler Charakter der Bufßandacht

Wır mussen aber noch einer anderen Frage Stellung nehmen, die das römische
Dekret aufwirft, ob nämlich ine solche Bußandacht sakramentalen Charakter habe
oder nıcht. In Nr scheint das Dekret den sakramentalen Charakter einer solchen
Bußandacht verneınen.

Zunächst einmal sollte Ina  C gegenüber Priestern, die auf dem sakramentalen Cha-
rakter einer Bußandacht insıstieren, betonen, da{fß S$1e diese Frage nıcht überschätzen
sollten. Denn eben dies ware eın Sakramentalismus, der der Mentalıtät solcher Priester
(und Laıen) ternliegen müßte. Es x1bt doch, un das 1St die Hauptsache, eın wirkliches
un radıkales Gnadengeschehen der Vergebung der Schuld VOTLT Gott, WEeNnNn der Mensch
sıch mMIit seiner Schuld bedingungslos Gott zuwendet, ob 198808  . dıeses Geschehen als -
kramental qualifiziert werden kann oder nıcht. Wenn der Mensch siıch reu1g Gott
zuwendet, dann richtet nıcht blofß 1ne Bıtte Gott Vergebung, wobeiji noch
often ware, ob diese Bıtte erhört wırd oder nıcht: geschieht vielmehr diese Vergebung
selbst un dıe Reue 1St nach Thomas VO  3 Aquın selbst schon die Wırkung dieses Ver-

gebenden Gnadenwillens (sottes. Wo solche Reue gegeben ISt, 1St die Vergebung gewß,
ob S1e 1U einem sakramentalen Geschehen geschieht oder nıcht. Denn 1St
die Reue nıcht gegeben, geschieht auch 1im Sakrament keine Vergebung; ISt s1e gegeben,
1st die Vergebung auch ohne Sakrament gewiß. Die 1ın der Schultheologie iın dieser
rage oft gemachte und auch 1mM Trienter Konzıl anklingende Unterscheidung zwıschen
„vollkommener“ und „unvollkommener“ Reue 1St 1m Grund für dıe Frage der Gewifß-
heit der Vergebung belanglos, weıl, Wenn wirklich unvollkommene Reue echt gegeben
ISt, ine vollkommene Reue existenziell keine Schwierigkeit mehr macht und VO  w}

selbst eintritt, weıl dıe Schwierigkeit der vollkommenen Reue die unvollkommene
Reue 1St, ohne dıe überhaupt keine Vergebung enkbar ISt.

Wenn ıch Pfarrer ware, der ıne lebendige Bußandacht nalten möchte un dem eın
Bischof dabe; verbieten würde, diese Bußandacht für sakramental erklären, dann
Wur  de iıch War nıcht das Gegenteıl explizit vortragen, aber in dieser Andacht mi1ıt
feurigen Zungen erklären versuchen, da{fß hıer, ın diıeser Bußandacht der sıch Gott
hinwendenden Gemeıinde, die sıch ıhrer wirklichen Schuld stellt, die vielleicht gal
nıcht im üblichen Beichtspiegel verzeichnet ist, durch die raft des hier wehenden
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Geistes der Liebe (Cjottes wahrhaft Vergebung der Schuld und Erneuerung des inneren
Menschen geschieht, ıne Vergebung, dıe Wr ın den oben umgrenzZten, aber letztlich
doch außergewöhnlichen Fällen eıner 1m theologischen Sınn tödlichen Sünde die Pflicht
der FEinzelbeicht noch bestehen aßr (SO wıe auch eın durch Glaube, Hoffnung und Liebe
Gerechtfertigter sıch noch taufen lassen muß, WEn noch nıcht getauft 1St), aber 1m
Normaltall eınes ehrlıch strebenden Christenlebens für sıch allein genugt, Gnaden-
ere1gn1s ISt, ob InNna  a sakramental (l SO  x} oder nıcht. Von daher also sollte INa  =

die Frage, ob be]1 eıner solchen Bußandachrt eın Sakrament vorlıegt oder nıcht, auf
jeden Fall nıcht gewiıchtig nehmen. Verteidiger und Verwerter der Sakramentalität
einer Bußandacht scheinen MI1r beide VO eiınem Sakramentalismus auszugehen, der
gegenüber dem eigentliıchen Gnadenereignis dessen sakramentales Zeichen, gegenüber
der sLCS sacrament1”, die auch ohne „sacramentum“ vegeben werden kann, das 99  3 er K
mentum“ überschätzt.

All dies VOrausgeSeLZzT, möchte ıch aber doch fragen, woher INa  = denn n  u
W1SSE, dafß be] eıner Bußandacht keıin Sakrament gegeben se1l Das römische Dekret
scheint dies behaupten. Aber Wagt zunächst in Nr be] illegitimen General-
absolutionen also selbst über Bußandachten, W1e€e WIr S1e hier 1mM Auge haben, hınaus
198808 VO schweren Mißbräuchen sprechen, ohne solche, W as doch 1e] wirksamer
ware, als ungültig erklären. Warum collte dann 1n den Fällen einer Bufßandacht,
W1e WIr S1€e VOT Augen haben, keıin sakramentales Geschehen gegeben se1n? FEs handelt
sıch Ja dann Fälle, 1in denen eın eigentlıches „Behalten“ der Sünden durch eın r1C|  E
terliches Urteil des Beichtvaters genausowen1g 1n Frage kommt WwW1e€e be] der Einzel-
eichte läßlicher Sünden, während doch die Pflicht der ındıvıduellen Anklage der
Sünden iın der theologischen Liıteratur me1lst damıt begründet wırd, da{fß der Beıicht-

die Möglichkeit des „Behaltens“, der Absolutionsverweigerung, ohne iıne solche
Anklage nıcht habe

Weıter: Man kann nıcht N, daß e1n Sakrament 1Ur dann gegeben seıin könne,
WwWenn beim Sakramentenspender e1ın ausdrückliches un reflexes Bewuftsein davon
gegeben 1St, dafß eın Sakrament spende. Niıchtkatholische Christen vollziehen be]
der Eheschließung auch dann eın Sakrament, WeNn S1Ee VO der Niıchtsakramentalıität
ihres Eheabschlusses überzeugt sind. Eın mittelalterlicher Biıschof, der aut Thomas VO  $

Aquın eingeschworen WAar, spendete i1ne Bischofsweihe als Sakrament W1€e heute, ob-
ohl IThomas diese U1NSCIC heutige Sakramentalitätsauffassung bestritt, und vermutlich
spendete bei einer Subdiakonatsweihe keıin Sakrament, obwohl MIt Thomas und
dem „Decretum pPIo rmenıs“ des Konzıils VO  w Florenz davon überzeugt WAarl,
handle sıch dabe1 ein solches. Wenn 1U ein Priester be] einer Bußandacht der
reuıgen Gemeıinde (in dem Fall, den WIr hier VOTr Augen haben) ernsthaft iın Ausübung
seıner kırchlich-spirituellen Funktion der Gemeinde gegenüber die Vergebung Gottes,
die 1n den Tiefen der Gewı1ssen autf jeden Fall geschieht, auch ausdrücklıch zuspricht,
und W CI111 seine Worte wirklich meınt, Ww1e s1e DESART werden und W 1e s1e
auf jeden Fall das vewß gyegebene Gnadengeschehen in der gesellschaftlichen Oftent-

370



Bußandacht UN Einzelbeichte

ichkeit der Kiırche kundtun, kann dann überhaupt verhindern, dafß seine Worte
einen sakramentalen Charakter haben? Ich meıne: ın dem Augenblick, ın dem INa  ;

Sagtl, seine Worte hätten keinen sakramentalen Charakter, weiıl Sar keine sakramen-
tal wırksamen Worte sprechen wolle oder dürfe, eraubrt iInNna  } diese Worte 1n der kon-
kreten Sıtuation, Aaus der heraus sS1e doch gesprochen werden, auch eines menschlich
und christlich ernsthaften Sınnes.

Wenn INa  za nämlıch, zunächst Zanz allgemein gyesprochen, siıch fragt, woher 9088  -
denn bei csehr vielen sakramentalen Geschehen (Taufe und Eucharistie vielleicht AaUu$s-

genommen) überhaupt WI1SSE, da{fß siıch eın sakramentales Geschehen handle, und
Wenn INa  3 ZUr Beantwortung dieser Frage nıcht blo{ß eiınen Denzinger-Positivismus
betreibt (die Kırche lehrt und damıt basta), dann wırd 1114171 n mussen: überall
dort 1STt eın sakramentales Wort gegeben un wıirksam, MIt einem radikalen Enga-gement die Kırche ıhr exhibitives Gnadenwort 1n ıne bedeutsame Sıtuation des
Lebens elnes Menschen hineinspricht (wır lassen der Küurze halber hier die Eucharistie
beiseite), weıl ein solches MILt radıkalem Engagement der Kırche gesprochenes, auf den
einzelnen bezogenes Gnadenwort der Kirche teilhat dem Charakter der Kıiırche als
eschatologischer un unwıderruflicher geschichtlicher rasenz der Gnade Gottes und
somı1t „Opus operatum“ 1St. Gehen WIr also davon AUS, da{flß die Sakramentalität eines
die vergebende Gnade Gottes dem einzelnen 1ın seıiner konkreten Sıtuation verhei-
Benden, MIt absolutem Engagement gesprochenen Wortes der Kırche nıcht ine
diesem Wort willkürlich hıinzugefügte Figentümlichkeit dieses Wortes 1St, sondern
eben dessen VO seınem eigenen Wesen her ıhm zukommende Eigentümlichkeit AUSSAQT,
dann sehe ıch eigentlıch nıcht e1ın, Ian einem solchen Gnadenwort des Priesters
auf die Gemeinde h1n den sakramentalen Charakter absprechen könnte.

Dies kann gew1lS nıchrt daher kommen, dafß dieses Gnadenwort gleichzeltig auf
mehrere hın spricht. Wäre dies nämlich ein entscheidender Grund SC dıe Sakramen-
talıtät des gesprochenen Wortes, könnten auch jene Generalabsolutionen nıcht -
kramental se1ın, dıe 1in dem römischen Dekret durchaus als legitim un zugleıich sakra-
mental betrachtet werden. Man kann auch nıcht a  301 (worüber das Dekrert un die
übliche Schultheologie wen1g reflektieren), daß 1mM Fall solcher Generalabsolutionen

ın Todesgeftfahr mehr nıcht möglıch, das el aber sıchergestellt und darum auch
iın diesem Fall 1n Sakrament möglıch seın musse. Denn, W 1e schon DSESARTL wurde, 1St,
ernsthaft und nüchtern betrachtet, auch 1n solchen Fällen das eıl] sıchergestellt ohne
Sakrament, WECLLN das gegeben 1St, ohne das auch das Sakrtament nıchts nutzt, nämlich
die Reue Das WAar tür eınen Thomas VO  w Aquın noch selbstverständlich, dafß für
ıhn 1LLUL 1n einem Randtall eın Pönıtent ur sakramentalen Absolution herantreten
konnte, ohne schon 1m OTaus dazu die Vergebung seiner Schuld durch seıine subjektive
Reue erfahren haben, ohne daß Thomas darın ine Schwierigkeit dıe Pflicht-
mäfßigkeit des Sakramentenempfangs SM

Das Trienter Konzil un die sonstige amtliche Lehre der Kirche haben bisher vewiß
für einen katholischen Theologen keine absolut verbindliche Erklärung die Sa-
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kramentalıität eıner Bußandacht (immer für den Fall, den uns hier geht) erlassen.
Um apodıktisch dıese Sakramentalıität leugnen, 1St das Römische Dekret VO

1972 doch ıne schmale Basıs. Ich bll'l der Meınung, daß diese rage auch heute
noch theologisch durchaus often ISt, und dafß bischöfliche Erklärungen diese Sa-
kramentalıtät, WEeNnNn s1e eınen verpflichtenden Charakter für das Glaubensgewissen
eines Theologen oder Priesters haben wollen und nıcht bloße theologische Willkür
erscheinen ollen, dıe voreılıg ıne LICUC pastorale rage abwürgt, mehr Begründung
beibringen mussen als die bloße Berufung aut dieses römische Dekret.

Noch einmal se1 ZuU Schlufß betont, dafß hier weder alle theologischen noch YST

recht alle pastoralen Fragen dem hıer behandelten Thema ZENANNT oder Zar beant-
Ortier werden sollten. In dem Augenblick, ın dem INa  — Einzelbeichte und Bußandacht
gegeneinander ausspielt, 1St das NZ' Problem schon vertahren. Wır haben keinen
Grund, die Einzelbeichte gegenüber ihrer bisherigen Schätzung iın Theorie und Praxıs
abzuwerten, vOorausgeSseTtZL, dafß S$1e nıcht magisch, ritualistisch, legalistisch mıißbraucht
wırd un nıcht verstanden wırd als ine Diıspens von jener ımmer Neu notwendigen
Metanoı1a, die 1mM Neuen Testament als abe un Forderung (sottes u1ls gepriesen
wırd. ber INa  } soll ıne Bußandacht, die heute Aaus den verschiedensten Gründen
naheliegt, nıcht deshalb abwerten, weıl iInNna  3 meınt, damıt der sakramentalen Einzel-
beichte nutzen. Man würde Nnu  — dıe Bufßßandacht abwürgen, ohne der Praxıs der
Einzelbeichte wirklich nutzen. Denn auch eın theoretisch csehr „orthodoxer“ Katholik
könnte sich 1n den meısten Fällen sehr leicht VOTL einer solchen Einzelbeichte drücken,
ohne mMIiIt den Prinzıpijen in Konflikt kommen müussen, die die Kırche 1n dieser
Sache überhaupt verkündigen kann. Dıie Einzelbeichte MU aut andere Weıse verkün-
digt un lebendig erhalten werden als durch ıne Iragwürdige Abwertung der Bufßs-
andacht.
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